
Landeshauptstadt Hannover          Hannover, 31.01.2005 
          - 10.15.3-09 -  
 
1. An die Mitglieder des Stadtbezirksrates RICKLINGEN 
2. An die Mitglieder des Verwaltungsausschusses zur Kenntnis 
 

Entscheidung zum Beschluss des Stadtbezirksrates 
RICKLINGEN 

 
Sitzung am  : 18.11.2004 
T O P   : 6.2.2. 
Drucksache Nr. : 15-2352/2004 
 
Absenkung der Bordsteinkante Hauptstraße vor der Sp arkasse 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beschluss (Vorschlag/Anregung gem. § 55 c Abs. 5 NG O): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, die Bordsteinkante in der Wettberger Hauptstraße vor der 
Sparkasse in Richtung An der Kirche / Pastor-Bartels-Weg mobilitätsgerecht abzusenken. 
 
 
Entscheidung: 
 
Dem Antrag wird nicht gefolgt. 
 
Bei einem Ortstermin am 20.12.2004 unter Beteiligung der Polizei und der Straßen-
verkehrsbehörde wurde festgestellt, dass die Überquerung der Hauptstraße vom Einkaufs-
zentrum zur Sparkasse für mobilitätseingeschränkte Personen auf Grund des starken Ver-
kehrs und der eingeschränkten Sicht an der gewünschten Stelle während der Geschäfts-
zeiten gefährlich ist. Die Absenkung des Bordes kann deshalb an der gewünschten Stelle 
nicht durchgeführt werden. Fußgänger sollten weiterhin den ca. 45m nördlich gelegenen 
Fußgängerüberweg benutzen, auch wenn damit ein Umweg verbunden ist. 
 
 


